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Information an alle Schulen  
(Grundlage: Aktuelle KMS und Besprechungspunkte AG Schulen am 
05.03.2021) 
 

 

Aktueller Stand: 
- 7-Tage-Inzidenz: Landkreis Oberallgäu = 42, Stadt Kempten = 20 
- Weiteres: Aktuell überwiegend Einzelfälle (kein „Ausbruchsgeschehen“ wahrnehmbar), Neuin-

fektionen sind vermehrt Virusvarianten, über 125 nachgewiesene Mutationen insb. britische 
Variante (14-tägige Quarantäne mit anschließender Freitestung) 

- Zum 08. März 2021 wird eine neue/aktualisierte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung u.a. mit Regelungen für den Schulbetrieb erwartet  

 
Schnelltests (Vorabinformation im KMS vom 26.02.2021 und 02.03.2021):  

- Landratsamt Oberallgäu und Stadt Kempten erhalten voraussichtlich Mitte KW 10 Selbst-
tests für die ersten fünf Wochen geliefert; die erste Lieferung ist aufgrund begrenzt verfüg-
barer Tests ausschließlich für das Personal von Schulen und in der Kindertagesbetreuung 
vorgesehen  

- Selbsttests werden dann allen Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung 
gestellt: staatliche, kommunale und private Schulen, schulvorbereitende Einrichtungen und 
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Heilpädagogische Tagesstätten 
Hinweis: Wir werden Sie noch gesondert informieren, wie die initiale Verteilung der Tests 
an die Schulen im Oberallgäu stattfinden wird. Die Schnelltests sind Teil der Öffnungsstra-
tegie und aktuell gibt es keine Alternative hierzu. Daher bitten wir Sie dringlichst für die ord-
nungsgemäße Durchführung der Schnelltests an Ihrer Schule zu werben! 

- Lagerung der Tests bei Raumtemperatur oder gekühlt: 2-30 °C 
- Testangebot ist freiwillig und kostenlos 
- Lehrkräfte, Betreuer*innen und weiteres Personal können sich damit zweimal wöchentlich 

selbst testen 
- Schüler*innen ab 15 Jahren können Selbsttests einmal wöchentlich nutzen 
- Für die Anwendung soll ein Lehrfilm auf der Seite des Kultusministeriums erscheinen 
- Positiver Schnelltest muss stets durch einen PCR-Test überprüft werden, Schule und Ge-

sundheitsamt müssen informiert werden 
- Schnelltests als Ergänzung zur Einhaltung der AHA-L Regelungen sowie den schulischen 

Hygienekonzepten 
- Fahrplan bis zu den Sommerferien: Landratsamt bestellt alle 4-5 Wochen Schnelltests 

zentral nach und händigt diese nach Lieferung an die Schulen aus 
 

Freiwilliges Testangebot für Schüler*innen  („Reihentestungen“, KMS vom 02.03.2021): 
- Wenn Schüler*innen einen Test durchführen möchten, bitte individuelle Terminvereinbarung 

bei lokalen Testzentren vornehmen 
- Testzentren haben nach derzeitigem Stand auch kurzfristig freie Termine verfügbar 
- Reihentestungen von Schüler*innen finden nur bei positivem Fall statt 

- Bei einem positiven Testergebnis wird das örtliche Gesundheitsamt informiert und übernimmt 
das Management des Falls (Anlage KMS vom 02.03.2021, Bayerische Teststrategie) 
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Unterrichtsbetrieb ab 15. März 2021 (KMS vom 04.30.2021): 
- Grundschulen (inkl. Grundschulstufen Förderzentren): 

o 7-Tage-Inzidenz < 50  Voller Präsenzunterricht (d.h. auch ohne Mindestabstand) 
o 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 - 100  Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Min-

destabstand 
o 7-Tage-Inzidenz > 100  Distanzunterricht 

- Weiterführende Schulen, berufliche Schulen und übrige Jahrgangsstufen der Förderschu-
len: 

o 7-Tage-Inzidenz < 100  Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand 
o 7-Tage-Inzidenz > 100  Distanzunterricht 

Ausnahme: Abschlussklassen aller Schularten  Wechsel- bzw. Präsenzunterricht 
mit Mindestabstand, sofern das Landratsamt nichts anderes verfügt 

o Schulvorbereitende Einrichtungen und Schulen für Kranke: läuft wie bislang weiter 
- Unterrichtsmodell soll immer für eine ganze Woche gelten 
- Inzidenzwerte mit zusammenhängender Unterrichtsform beziehen sich voraussichtlich auf 

den Schulstandort 
- Derzeitige Unterrichtsbetrieb läuft bis 12. März 2021 wie gehabt weiter, oben genannte Än-

derungen gelten damit erst ab Montag, den 15. März 2021 
- Aktuelle Regelung zur Bekanntmachung: Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde be-

stimmt durch amtliche Bekanntmachung jeweils am Freitag jeder Woche die für den betref-
fenden Landkreis oder die kreisfreie Stadt maßgebliche Inzidenzeinstufung nach dem je-
weils aktuellen Stand der Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts. Die für den Inzidenz-
bereich maßgebliche Regelung gilt dann für den betreffenden Landkreis oder die kreisfreie 
Stadt jeweils für die Dauer der darauffolgenden Kalenderwoche von Montag bis zum Ablauf 
des folgenden Sonntags. 

Impfung Personal in Grundschulen und Kindertagesstätten: 
- Aktueller Stand: im Landkreis Oberallgäu und der Stadt Kempten warten aktuell noch ca. 

4.000 Menschen aus Kategorie 1 auf einen Impftermin 
Grund: zu wenig Impfstoff bayernweit vorhanden 

- Personal in Grundschulen und Kindertagesstätten gehören zur Kategorie 2 
- Hinweis: zügig Anmelden auf https://impfzentren.bayern/citizen/ 

(falls noch nicht erfolgt, bitte Account aktualisieren mit Änderung der Impfpriorisierung des 
Personals in Grundschulen und Kindertageseinrichtungen) 

- Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten können Sie sich an uns wenden unter bildungsbu-
ero@lra-oa.bayern.de oder telefonisch unter 08321/612-143. Wir bemühen uns Ihre Anlie-
gen zeitnah zu klären. 
 

Schuleingangsuntersuchung: 
- Vorlage Impfbuch und Nachweis Vorsorgeuntersuchung U9 notwendig. Bei fehlender U9 

Untersuchung ist diese schnellst möglichst nachzuholen 

- Gesundheitsamt wird eine Bescheinigung über die Teilnahme an der Schuleingangsunter-

suchung ausstellen, kann bis zum 14. September 2021 von den Erziehungsberechtigten 

nachgereicht werden 

 

 

 

Ralph Eichbauer                                            Anja Maurus 

Abteilungsleiter Soziales                               Bildungsbüro 
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